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Meeresschutz: Blinden Passagieren geht es an 
den Kragen 
Zwei neue Ballastwasser-Desinfektionssysteme aus Deutschland 
international anerkannt 
Die internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat zwei in Deutschland entwickelte 
Systeme zur Desinfektion von Ballastwasser auf Schiffen anerkannt. Am 17. Juli 2009 ließ 
der IMO-Umweltausschuss (MEPC – Marine Enviroment Protection Committee) die neuen 
Verfahren international zu. Nun kann die Typen-Zulassung in Deutschland erfolgen. 
Insgesamt stehen weltweit jetzt 30 Ballastwasserdesinfektionssysteme zur Verfügung. 
Deutschland ist neben Japan und Südkorea Marktführer. UBA-Vizepräsident Holzmann 
begrüßte die Entscheidung: „Moderne Verfahren zur Desinfektion von Ballastwasser sind 
wichtig – sie geben der weltweiten Verbreitung fremder Tier-, Pflanzen- und 
Bakterienarten endlich Einhalt. Dies ist ein großer Schritt für das ökologische 
Gleichgewicht der Meere.“ Nach einer Studie des Germanischen Lloyds könnten alleine mit 
der in Deutschland zur Verfügung stehenden Produktionskapazität im Jahr 2010 etwa 800 
Anlagen auf den Markt gebracht werden. 

Schiffe pumpen nach vorsichtigen Schätzungen jährlich rund 10 Milliarden Kubikmeter Wasser 
zum Gewichtsausgleich in spezielle Ballasttanks, um die Weltmeere sicher befahren zu können. 
Das Ballastwasser stabilisiert die Schiffe und verhindert die Verformung des Schiffskörpers etwa 
bei unvollständiger Beladung. Mit dem Ballastwasser gelangen aber auch Bakterien, Algen, Krebse 
oder sogar Fische als blinde Passagiere in die Tanks. So können diese weltweit verbreitet werden 
und einheimische Organismen verdrängen. Dies gefährdet nicht nur die Meeresumwelt. Auch 
erhebliche wirtschaftliche Verluste können entstehen, zum Beispiel in der Fischerei, wenn fremde 
Quallen die Nahrung heimischer Fische oder Fischlarven fressen. Auch für den Menschen 
gefährliche Krankheiten wie Cholera können über unbehandeltes Ballastwasser unter Umständen 
eingeschleppt werden. Für die IMO zählt der Kampf gegen die weltweite Verbreitung fremder 
Arten zu den Hauptanliegen beim Meeresschutz. 

Um eine weitere Belastung der Meere durch im Ballastwasser reisende Arten zu verhindern, 
verabschiedete die IMO im Jahr 2004 die Ballastwasserkonvention. Damit diese in Kraft treten 
kann, müssen 30 Staaten, die 35 Prozent der weltweiten Handelstonnage in der Schifffahrt 
repräsentieren, dieser Konvention beitreten. Bis April 2009 haben erst 18 Staaten – diese decken 
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etwa 15 Prozent der Handelstonnage ab – die Konvention ratifiziert. Deutschland als maßgeblicher 
Akteur bei der Erarbeitung dieses internationalen Regelwerkes hat die Ballastwasserkonvention 
bis heute noch nicht ratifiziert. Als erster Schritt hat die Bundesregierung im April 2008 das 
Seeaufgabengesetz novelliert, in dem Anforderungen an die Ballastwasserdesinfektion 
festgeschrieben sind. UBA-Vizepräsident Holzmann: „Deutschland sollte die 
Ballastwasserkonvention rasch ratifizieren, damit das Übereinkommen bald in Kraft tritt und 
damit weltweit endlich verbindlich wird.“ 

Weltweit arbeiten Fachleute an der Entwicklung neuer BallastwasserManagementsysteme 
(BWMS). Ein Ballastwasserbehandlungssystem muss strengen Kriterien entsprechen, um 
zugelassen zu werden: Neben ökonomischen Fragen und der Schiffsicherheit, spielt auch der 
Umweltschutz eine wichtige Rolle. Die Zulassung der Anlagen liegt in der nationalen 
Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Systeme, die Biozide zur Desinfektion des Wassers 
verwenden, bedürfen darüber hinaus der internationalen Anerkennung durch die IMO. Weltweit 
haben bis heute insgesamt 19 Anlagen zur Ballastwasserbehandlung die erste Hürde im 
zweistufigen Zulassungsverfahren der IMO, das so genannte Basic Approval, genommen. Die 
zweite Stufe, das Final Approval, haben insgesamt elf Systeme erreicht. 

Auf der MEPC-Sitzung am 17. Juli 2009 erhielt nun das CleanBallast®-BWM-System der Firma RWO 
ein Final Approval. Damit hat nach dem von Hamann entwickelten SEDNA®-System eine zweite 
deutsche Anlage diese Voraussetzung erfüllt. Eine dritte deutsche Anlage, das AquaTriComp®-
System der Firma Aquaworx, bekam auf der Sitzung ein Basic Approval. Im Gegensatz zu den 
anderen zwei Anlagen werden bei diesem System keine Desinfektionsmittel verwendet, sondern 
das Wasser nach Filtrierung mit UV-Licht desinfiziert. Die abschließende Zertifizierung dieser 
Systeme – die Erteilung der Typen-Zulassung – kann nun von den deutschen Behörden eingeleitet 
werden. Deutschland liegt zusammen mit Japan und Südkorea weltweit an der Spitze der bisher 
erteilten Zulassungen. Deutsche Firmen haben sich gute Chancen in einem globalen Markt 
gesichert.  

Das UBA prüft die Risiken der bei der Desinfektion eingesetzten Chemikalien für die Umwelt. Denn 
die Meere müssen auch vor einer Gefährdung durch das mit Desinfektionsmitteln behandelte 
Ballastwasser geschützt werden. Das UBA und die anderen beteiligten Behörden, darunter das 
federführende Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), beteiligten sich innerhalb 
der IMO richtungweisend an der Erarbeitung strenger international geltender Richtlinien für die 
Ballastwasserbehandlung. „Ich freue mich, dass unsere Vorschläge für strenge Vorschriften bei 
der Umweltrisikobewertung von Ballastwasser-Managementsystemen maßgeblich in die 
internationalen Vorschriften eingeflossen sind“, so Thomas Holzmann. 

 

Mehr Infos unter http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/meere/ballastwasser-
uebereinkommen.htm. 
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